
 

 

 

Z-8.21-915  9. August 2012   
31. August 2017  

Doka Industrie GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 AMSTETTEN 
ÖSTERREICH  

 

Stahlrohre 48,3 x 2,7 mm mit erhöhter Streckgrenze     

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 
Z-8.21-915 vom 2. August 2007. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

Georg Feistel 
Abteilungsleiter  

Beglaubigt 

 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 2. August 2007 
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